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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftlichen Anfrage 

der Abg. Ing. Tychtl und Gen.9ssen vom 6.5.1994, 

ZI. 6627/J-NR/1994 "Ausbildung von Facharbeitern 

in der VAT' 

6S-ortIAB 

1994 -07- 06 

zu 6,-Z:r IJ 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG und § 90 erster Satz des Geschäftsordnungsgesetzes 

1975 ist der Nationalrat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über-. . 

prüfen, deren Mitglieder über alle GegensU~nde der Vol/ziehung zu befragen und 

alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. § 90 zweiter Satz des Geschäftsord

nungsgesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der Vol/ziehung" - also die Ge

genstände des Fragerechtes - unter Verwendung des Wortlautes des § 2 Abs. 3 

des Bundesministeriengesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: 

"Regierungsakte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Verwal

tung des Bundes als Träger von Privatrechten. " 

Für den Umfang der Pflicht zur Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage ist 

daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage einen "Gegenstand der Vol/ziehung" 

betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B-VG niedergelegte Fragerecht und die ihm korrespondieren

de Informationspflicht sollen die Volksvertretung in die Lage versetzen, sich ein 

Urteil darüber zu bilden, ob die Regierungsgeschäfte den von der Volksvertretung 

beschlossenen Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch 

den politischen Intentionen der VOlksvertretung entsprechend geführt werden. Sie 
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finden daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkeiten, Ober die die Bundesregie

rung und ihre einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich verfügen. 

Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Eigentum des 

Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom Interpellationsrecht gemt3ß 

Art. 52 Abs. 1 B-VG ("Vol/ziehung des Bundes'? erfaßt, als in den Organen dieser 

Unternehmen Verwaltungsorgane tätig werden. Konsequenterweise unterliegen da

her auch nur die Handlungen von Verwaltungsorganen in den Organen von Unter

nehmen der parlamentarischen Interpellation. 

Nicht vom Interpellationsrecht umfaßt sind jedoch Handlungen, die von geschäfts

führenden Unternehmungsorganen selbst gesetzt werden. 

Ihre Fragen 1 bis 4 beziehen sich aber ausschließlich auf Handlungen von Unter

nehmensorganen und wt3ren daher auch von diesen zu beantworten. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die ÖIAG weitergeleitet. 

Die entsprechende Stellungnahme darf ich Ihnen in. der Beilage zur Kenntnis brin

gen. 

Wien, am 4. Jt( l; 1994 

l Der Bundesminister 
i 
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Stellungnalune der ÖIAG zu Anfrage Nr. 6627/J-NR/1994 

Zu Ihren Fragen 

"Welchen Stellenwert nimmt die Ausbildung von Facharbeitern im Firmenkon=ept der VAl' 
und der EEV ein? 

Wie ist es zu erklären, daß sich trotz ständig steigenderAuftrags- und Ertragslage in der 
EEV die Zahl der angebotenen Lehrstellen pro Leh':iahr am Standort Wei= ständig von 

1991 ......... 36 Lehrlinge 
1992 ......... 31 Lehrlinge 
1993 ......... 25 Lehrlinge 
199-1 ......... 23 Lehrlinge 

nach unten entwickelt? 

Wird siel! dieser Trend !ortset=en b=w. wie lange werden am Standort Weiz noch Lehrlinge 
ausgebildet werden? 

Wie soll in Zuku"!!i dem ständig beklagten Facharbeilermangel begegnet werden?" 

Die ÖIAG bildet seil Inkrajitrelen der ÖIAG-Gesetz und Ö/AG-Finanzierungsgeset=-Novefle 

1993, das he(ßt seit 31.12.1993, mit den unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich in ihrem 

Eigentum stehenden Unternehmungen keinen Konzern mehr, sodaß die Einwirkungs- und 

Auskw?!isrechle der Ö/AG gegenüber den l'ochter- und Beleiligungsunternehmen gegenüber 

der bisherigen Rechtslage wesentlich eingeschrtlnkt wurden; die A~fgaben der ÖIAG wurden 

vom Geselzgeberprimär daraufbeschränkt, die ihr unmittelbar gehärendenBeteiligungen an 

industriellen Unternehmungen in angemessener Frist mehrheitlich abzugeben (§ 1 (-I) Ö/AG

Geset=). 

Die in der gegenständlichen parlamentarischen Anfinge angeführten Angelegenheiten wurden 

von den dafür =ustOndigen Unfernehmensorganen behandelt und entschieden; es handeIl sich 

dabei Ulll keine Vorgänge. vt:elche Gegenstand der Volf=iehung durch den Bundesf!1inister/ür 

ö.Dcntliche Wirfsch(gi und Verkehr bilden. 

Der Bundesminister/i'ir (~D(mlliche Wirtschaji und Verkehr nimml ausschließlich die I?ech

I;e der Republik Österreich in der Hauptversammlung der ÖJAG wahr. 
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Der=eit werden 51 % der Aktien der VA Technologie AG im 1n- und Ausland an der Börse 

angeboten; l7ach Abwicklung dieser PrivatisierungsmajJnahme wird die OIAG nur mehr 

E'igentiimerin eines /ldinderheitsantcils der VA Techno,logie AG sein; eine BeGlllwortung 

der gegenständlichen parlamentarischen A'1frage sowie allfälliger künftiger parlamenta

rischer AI?frogel1, die sich auf die VA Technologie AG beziehen, isl dal1C!r nicht mehr 

möglich. 
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